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en nd überdies der Schuldige ſich als Un⸗
verbeſſerlich erwieſen hat; ami aber emand als wirklich
verbeſſerlich gelten könne, muſs der Vorgeſetzte eine reifache, zuverſchiedenen Zeiten ſtatthabende Ermahnung und Rüge vorausſchicken.
2 Hat dieſelbe keinen Erfolg, ſo iſt da Proceſsverfahren einzu⸗leiten, da Ergebnis derſelben iſt dem Angeklagten vorzulegen und
demſelben entſprechende Zeit zu gewähren, ſich ſe zu ver—
theidigen oder durch einen enoſſen desſelben Inſtituts ſeine Ver
theidigung zu führen; unterläſst der Angeklagte dieſes, ſo muſs der
Vorgeſetzte oder das betreffende Tribunal einen Vertheidiger eigenenCongregations⸗Angehörigen) aufſtellen. 30. Hierauf kann der Vor
an mit ſeinem Rath da Urtheil der Entlaſſung ausſprechen;dasſelbe hat aber keine Wirkung, der Verurtheilte In gehörigerWeiſe vom Urtheil die Congregatio Episcoporum t Regularium
appelliert, bis dieſe das endgiltige Urtheil geſprochen 4⁰ Kann aus
ſchwerwiegenden Gründen der Proceſs In der angegebenen Weiſenicht geführt werden, ſo iſt Dispens die bef
zu recurrieren. agte ne daten

23 ellung der alſo entlaſſenen oder freiwillig QUS?-.-Æ
tretenden Ordensperſonen. 10 Ausgeſtoßene oder entlaſſeneOrdensleute (mit feierlichen oder einfachen, aber lebens⸗
länglichen oder zeitweiligen Gelübden und zugleich öherenWeihen) ſind für immer ſuspendiert, bis dieſe Verfügung vom
heiligen Stuhle aufgehoben wird und überdies die Entlaſſenen einen
Biſchof gefunden, der ſie aufnimmt, und einen Tiſchtitel, von dem
ſie lehen können. 2⁰. Wer In den höheren Weihen und urinfache Gelübde gebunden iſt (mögen dieſelben lebenslängliche oder
zeitweilige ein und vom eiligen U den Austritt freiwillig Er
beten und rlangt hat, oder un anderer Weiſe QAus apoſtoliſchemrivileg der eben genannten Gelübde enthunden iſt, darf das Kloſternicht verlaſſen, bis EL einen Biſchof gefunden, der ihn aufnimmt,und einen entſprechenden Tiſchtitel; widrigenfalls bleibt der Be
reffende von der Ausübung der heiligen Weihen ſuspendiert.

alzburg. rofeſſor Dr Michael Hofmann
VII (Eheſchließu der Gendarmen.) Rückſicht aufeinen vorgekommenen Fall ſtellt ein Seelſorger olgende Anfragen:
) Wo hat Ein Gendarm, der ſich mit einer Civilbraut ver⸗

ehelichen will, das Brautexamen zu machen? Antwort Gendarmen
Unterſtehen der militär⸗geiſtlichen Jurisdiction; ihr parochus proprius
für Eheangelegenheiten iſt Qher der Militär⸗Pfarrer, n deſſen Amt

S⸗
bereich die Betreffenden In Dienſtleiſtung ſtehen, und bei ihm aben ſiedas Brautexamen zu machen; und zwar auch dann, enn die rau
dem Civilſtand angehört; die ege 75  Di OllSa. 1Di sponsalia“erleidet da eine usnahme.
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b) Wo hat ſich der Gendarm der Religionsprüfung Unter⸗

ziehen? Antwort Auch beim Militär⸗Pfarrer; davon Umgang zu
nehmen, iſt Sache ſeine paſtoralklugen Ermeſſens.

Wo muſs die Ehe eines Gendarmen mit einer Civilhraut
aufgeboten werden? ntwor Bei der Militärpfarre und In dem
Domiecil der raut, nicht aber In der Civil⸗Seelſorge, der Gendarm
eben ſtationiert iſt‚ außer * G ebenda die rau ihr Domieil
(Dem we der Eheverkündigung ſchiene S reilich entſprechender
3u ein, olche Ehen auch Im Stationsorte verkündet würden,
indem gerade da El Hinderniſſe contrahiert werden können.)

Wer iſt der zur Trauung ſolcher Brautleute berechtigte Pfarrer?
ntwor An erſter der Militär⸗Pfarrer als Darochus Proprius
des Bräutigams. Nach einer rüheren militär⸗geiſtlichen orſchri
oder Gepflogenheit konnte oder durfte der parochus proprius der Civil⸗

die Trauung nUuLr vornehmen r des vom Militär-Pfarrer
ausgeſtellten Entlaſsſcheines (alſo EX delegatione). In neuerer Zeit

at jedo das Unterrichts-Miniſterium rTklärt, daſs nach den be⸗
ſtehenden kirchlichen und bürgerlichen Geſetzen der Pfarrer der Civil⸗—
rau zur giltigen Trauung keine Delegation von Seite des Militär—
arrer benöthige. Das Reichskriegs⸗Miniſterium hat unter dem
15 Februar 1877 dieſer

1 Anſchauung beigeſtimmt, jedoch * Im Intereſſe
der Evidenzhaltung der Militär⸗Ehen für angemeſſen erachtet,
daſs die bisherige Gepflogenheit beibehalten werde, wenngleich eine
geſetzliche Nothwendigkeit iezu nicht beſteht (vergl Manuale von
Bayzanella-Stéck 225) So das Prieſter⸗Conferenzblatt von
Brixen

Zur Erläuterung des Vorſtehenden und Vervollſtändigung des
Ganzen bringen wir die ebenſo kurzen als laren Beſtimmungen
der Dienſtvorſchrift für die Militär⸗Geiſtlichkeit die en der
Militär-Perſonen betreffend. (Verordnungs⸗Blatt ſür das Heer,
23 Stück, vom X  Fuli 887.)

„Wenn eln Brautpaar x Militär— Seelſorgern
oder einem Militär⸗- und einem Civil⸗Seelſorger hinſichtlich der
geiſtlichen Jurisdiction angehört, ſo bleibt * den Brautleuten
freigeſtellt, ſich bezüglich der Trauung an den einen oder den
anderen dieſer beiden Seelſorger wenden; ur muſs der trauende
Seelſorger mit allen erforderlichen Documenten und dem Verkünd
ſcheine des anderen Ehewerbers verſehen ſein.“

„Unterſteht eines der Brautleute der eivil⸗geiſtlichen
Jurisdiction und ſoll der betreffende CEivil⸗Seelſorger die
Trauung vornehmen, ſo hat der Militär⸗

arrer zur Beſtätigung,
daſs von demſelben die Heiratsdocumente den militäriſchen Vor
riften entſprechend befunden wurden, dem Verkündſcheine über⸗
dies die bezügliche Entlaſſungsclauſel beizufügen.“
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In der orſchri über die Führung der Militär⸗Matriken,
inſoferne dieſelbe auch die Civil⸗Seelſorger betrifft, el eS gegen
Ende des

„Wenn der Militär-Pfarrer die Trauung nicht ſelbſt Vor⸗
nimmt, ⁰ olg nach dem beim ilitär⸗Gottesdienſte vor⸗
genommenen Aufgebote den Verkündentlaſsſchein ammt den
erhaltenen Heiratsdocumenten Qau

Dieſer Verkündentlaſsſchein oder der mit der Entlaſſungsclauſel
verſehene Verkündſchein des Militär⸗Pfarrers iſt durchaus nicht als
eine Delegationsurkunde den Civil⸗Seelſorger anzuſehen, denn
in der erwähnten Dienſtvorſchrift 6 eS weiter:

„Falls der zuſtändige Militär⸗Seelſorger die Trauung nicht
ſe vornimmt, iſt ETL nicht berechtigt, einen anderen Militär—
oder Civil⸗Prieſter zuu Vornahme derſelben delegieren, wenn der
eigentliche Eivil⸗Seelſorger des anderen Ehewerbers Iu jenem rte
ſich befindet, in welchem die Trauung vorgenommen werden 0

Dem Civil⸗Seelſorger der rau bleiht alſo freie Hand wie
In jedem gewöhnlichen Falle, EL kann ungehindert ſelbſt die Trauung
vornehmen oder UV ſeinen Hilfsprieſter vornehmen laſſen Nur
gibt die Dienſtvorſchrift den Rath, daſ eine Delegation Im wechſel⸗
ſeitigen Einverſtändniſſe der Seelſorger beider Brautleute ſtatt⸗
finden ſoll

Die Entlaſſungsclauſel Im Verkündſcheine hat alſo keinen anderen
Zweck al den der Evidenzhaltung der militäriſchen Ehen und erinnert
den CEivil⸗Seelſorger die Pflicht, einen Trauungs-Matrikenſchein
auszufertigen und das nächſtgelegene Militärergänzungs-Bezirks⸗
Commando Officio einzuſenden.

Was endlich die Aufbewahrung der Trauungsacten betrifft,
enthält Nr des der orſchri über Führung der Militär⸗-
Matriken die eiſung, daſs ieſelben, die Brautleute
ſchiedenen Seelſorgern angehören, bei jenem Seelſorger hinterlegt
werden, der die Trauung vorgenommen oder zur Trauung delegiert hat

Siehe „Praktiſches Geſchä für den Cura  (ru A126,
151, 322, und 329 arl Fromme, Wien.

Das Muſter eines Trauungsbuch⸗Extractes behufs Einſendung
die Militärbehörde noe ſich in demſelben praktiſchen Geſchäftsbuche

a
Petenbach. Dechant Wolfgang erbI EeLr

I1II Fachmänner, Im Dienſte ergraute Aerzte
und Seelſorger önnten vielleicht eln Buch über dieſes ema
ſchreiben und ES würde nicht ſchaden, enn von der Lehr⸗
kanzel der Aſtora In den Seminarien 0  Er von dieſem Uebel die
Rede wäre und den angehenden Prieſtern eine ernſte Warnung vor
den Hyſteriſchen mitgegeben würde; denn Hyſteriſche kommen überall


